
und leider liegen uns die Leitsätze, die hier vom Minister ge
nannt wurden, nicht vor. Vielleicht hätte dann einiges Mißtrau
en beseitigt werden können. Nach unserer Meinung kann eine 
Regierung nur ermächtigt werden, Rechtverordnungen zur 
Preisregulierung zu erlassen, wenn Inhalt, Zweck und Ausmaß 
der erteilten Berechtigung im Gesetz bestimmt werden. Staatli
che Preisregelungen sind nur dann vertretbar, wenn die freie 
Preisbildung zu Wettbewerbsverzerrungen und zur Ausnutzung 
von Monopolstellungen führen würde und damit die Marktwirt
schaft gefährdet sein könnte.

Wir Liberalen lehnen auch solche Pläne ab, die Einfuhrquo
ten und Importsteuern vorsehen und an deren Verwirklichung 
ich immer noch nicht ganz glauben kann; denn solche Maß
nahmen fördern natürlich den Einkauf im Westen, den 
Schmuggel über die Grenzen, und sie schaden, so deutlich muß 
man das sagen, auch unserem eigenen Handel und den Ver
brauchern in der DDR. Wir können mit solchen Maßnahmen 
die Probleme nicht lösen. Wir müssen uns Sachen zuwenden, 
die besser greifen. Solange wir so eng aneinander leben, kann 
man solche Preisregelungen mit Importzöllen und Verände
rungen, die 10, 15 oder auch 50 km weiter nicht gelten, keine 
Wirkung erzielen.

Wir empfehlen deshalb auch, in dem Preisgesetz bei den Mög
lichkeiten der Preisregelung genaue Festlegungen zu treffen bei 
der Arbeit in den Ausschüssen, damit hier das Parlament nicht 
ausgeschaltet wird.

Weiterhin sehen wir als Problematik an, daß im Abs. 3 eine 
Vermischung mit dem Kartellrecht zu verzeichnen ist. Es ist im
mer schwierig, wenn sich zwei Gesetze überschneiden und der 
Anwender des Gesetzes nicht weiß: Welches Gesetz gilt denn 
nun eigentlich für mich? - Wir stimmen der Überweisung in den 
Ausschuß zu. Danke schön.

(Beifall bei CDU/DA und Liberalen)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Ich danke dem Abgeordneten und rufe den Abgeordneten 
Zschornack von der Fraktion der DBD/DFD auf.

Zschornack für die Fraktion DBD/DFD:

Herr Präsident! Verehrte Abgeordnete! Die Fraktion der DBD/ 
DFD sieht in dem vorliegenden Gesetzentwurf eine notwendige 
rechtliche Regelung für einen einigermaßen geordneten Über
gang von der bisherigen staatlichen Preisbildung zur freien 
Preisbildung der sozialen Marktwirtschaft. Es ist uns klar, daß 
wir uns bei Waren und Dienstleistungen den Preisen der BRD 
anpassen. Preislich waren wir bisher in der DDR unterschied
lich. Wir hatten Festpreise, aber auch so gewisse Handgelder, 
um die Waren zu bekommen. Das wird mit Sicherheit der Ver
gangenheit angehören. Wir werden uns den neuen Anforderun
gen zu stellen haben.

Soziale Marktwirtschaft heißt freie Preisbildung. Ab 1.7.1990 - 
ich sage: ab 1.7. 1990! -, weil viele Aufkaufbetriebe, ich denke 
z. B. an die Geflügelwirtschaft Dresden, ihre Preise jetzt schon 
nach marktwirtschaftlichen Bedingungen zahlen, weil unsere 
Bauern und Kleinstproduzenten jetzt schon nur die halben Prei
se erhalten.

Das heißt aber auch, uns der neuen Aufgabe zu stellen. Wir 
wissen um die Schwierigkeiten, die wir als Landwirtschaft ab 
1.7. zu übernehmen haben. Und - Herr Haschke, ich kann mich 
mit Ihnen überhaupt nicht einverstanden erklären - wir müssen 
unseren Bauern Mut machen.

(Beifall)

Nicht nur die Gurke in Folie ist gut, sondern auch unsere Gur
ken werden in Folie eingepackt werden.

Und wir werden auch unsere Kartoffeln und unser Fleisch und 
unsere Eier verkaufen.

(Beifall)

Natürlich ist es so, und so war es schon immer: Ist der Handel 
noch so klein, mehr als Arbeit bringt er ein! Und dieser Tatsache 
müssen wir uns in Zukunft stellen.

Solchen Versuchen muß man im Interesse der Bevölkerung 
entgegenwirken. Deshalb begrüßen wir eine staatliche Preis
überwachung, wie im Gesetzentwurf vorgegeben. Es ist sozial 
erforderlich und ökonomisch gerechtfertigt, diese Preisüberwa
chung nicht nur für DDR-Produkte einzuführen, sondern auch 
auf Importe zu erweitern.

Wir begrüßen, daß entsprechend § 1 Abs. 2 für ausgewählte 
Waren und Leistungen der Grundsatz der freien Preisbildung 
durch staatliche Preisregulierungen eingeschränkt werden 
kann. Es sollte geprüft werden, inwieweit eventuell in der Anla
ge zu diesem Gesetz die Waren und Leistungen, die der staatli
chen Preisregelung unterliegen sollen, konkret benannt werden 
können. Damit könnten klare Verhältnisse sowohl für die Unter
nehmer, die solche Waren und Leistungen anbieten, als auch für 
die Kontrolle durch das Amt für Wettbewerbsschutz und die Bür
ger geschaffen werden.

Begrüßt wird durch unsere Fraktion, daß dem Amt für Wettbe
werbsschutz die Möglichkeit eingeräumt wird, bei Verstößen ge
gen die Bestimmungen dieser Gesetze bzw. auf seiner Grüne.____________ -
läge erlassener Verfügungen wirksame ökonomische Sanktio
nen zu ergreifen. Es sollte gesichert werden, daß die Arbeitsfä
higkeit dieses Amtes schnell hergestellt wird und die Möglich
keit des Preismißbrauchs bereits von Anfang Juli 1990 an weitge
hend ausgeschaltet wird.

Unsere ausdrückliche Zustimmung findet die verbindliche 
Regelung im § 5, daß bei Waren und Leistungen, die für die Letzt
verbraucher bestimmt sind, grundsätzlich die zu zahlenden 
Preise anzugeben sind. Das dient dem Schutz des Kunden und 
ist auch eine grundlegende Voraussetzung für die erforderli
chen Preisüberwachungen.

Unsere Fraktion schlägt vor, zugleich mit der Veröffentlichung 
dieses Gesetzes auch sämtliche bisher gültigen Rechtsvorschrif
ten, die die Preisbildung reglementieren, im Gesetzblatt zu veröf
fentlichen. Dabei handelt es sich mit Sicherheit um einen ganzen 
Wust bisher erlassener Rechtsvorschriften. Diese Arbeit ist aber 
nach unserer Auffassung erforderlich, um keinen Platz für Rechts
unsicherheit auf diesem Gebiet aufkommen zu lassen.

Unsere Fraktion gibt der Überweisung dieses Gesetzentwur
fes an die vorgeschlagenen Ausschüsse ihre Zustimmung.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Gottschall:

Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Frage? - Bitte.

Lothar Meier (PDS):

Herr Abgeordneter, geben Sie mir recht, daß die Qualität, die 
hier beim Vorredner zum Ausdruck kam, im wesentlichen auch 
durch die Verpackung manipuliert wird und das Kaufverhalten 
der Bürger dadurch beeinflußt wird?

Zschornack (DBD/DFD):

Ich sage so: Das Auge kauft mit, und wir müssen uns bemü
hen, diesen Anforderungen gerecht zu werden, damit wir auch 
solche Waren anbieten. Aber das Produkt als solches bleibt das 
gleiche, auch bei uns.
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